
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zum Antrag auf Bezuschussung 
 

 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
Der Antragsteller/Betroffene1 wird darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung, insbe-
sondere in die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung – ggf. auch durch hinzugezogene Institutio-
nen – der für die Bearbeitung des Antrages, der Bewilligung und Verwaltung des Zuschusses und/oder Darle-
hens erforderlichen personenbezogenen Daten freiwillig ist. Die nachstehende Einwilligung erfolgt unbescha-
det des Rechts zum Widerruf mit Wirkung für die Zukunft, sofern dem keine Rechtsgründe entgegenstehen. 
Die Nichteinwilligung hätte jedoch zur Folge, dass die Bearbeitung des Antrages sowie die Gewährung des 
beantragten Zuschusses und/oder Darlehens unmöglich wird. 
 
Der Antragsteller/Betroffene willigt in die Verarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung und Nut-
zung der Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Bewilligung und Verwaltung bzw. der Bearbeitung eines 
ggf. entstehenden Erstattungsanspruchs des Zuschusses und/oder Darlehens ein. Die Einwilligung gilt auch für 
die Übermittlung der Daten an alle an der Bewilligung, Auszahlung und Verwaltung des Zuschusses und/oder 
Darlehens einschließlich der Prüfung und Evaluation des Förderprogramms beteiligten Stellen innerhalb und 
außerhalb der Stadtverwaltung und die Verarbeitung der übermittelten Daten durch diese Stellen. 
 
Hierzu können der Bundes-/Landesrechnungshof, das Sächsische Staatsministerium des Innern, die Sächsi-
sche Aufbaubank und die Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH sowie von diesen beauftrag-
te Institutionen, die Kammern und sonstige am Förderverfahren beteiligte Stellen zählen. 
 
Zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben können dem Sächsischen Rechnungshof Bewilligungsdaten zur Verfü-
gung gestellt werden. Dem Antragsteller/Betroffenen ist bekannt, dass die SAB bei der Gewährung beantragter 
Darlehen Kreditinstitute zur Refinanzierung einschalten kann. Der Antragsteller/Betroffene willigt aus diesem 
Grund darin ein, dass die SAB ausschließlich für den vorgenannten Zweck die Daten bei der Bewilligung von 
KfW-Darlehen an die KfW Bankengruppe, bei der Bewilligung von LRB-Darlehen an die Landwirtschaftliche 
Rentenbank und bei Refinanzierungen über die Europäische Investitionsbank (EIB) an die EIB übermitteln darf. 
 
Dem Antragsteller/Betroffenen ist bekannt, dass die Sächsischen Staatsministerien und die Sächsische 
Staatskanzlei, soweit dies zu ihrer Aufgabenerfüllung erforderlich ist, seine personenbezogenen Daten im 
Freistaat Sachsen verarbeiten dürfen. Die Stadt ist verpflichtet, durch Rechtsverordnung bestimmte Daten an 
die zuständigen Stellen zu übermitteln. 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Vertragspartner um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Vertragspartner die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 

 

Name, Vorname     Straße     Nr. 

   

Geburtsdatum     PLZ  Ort 

   

bzw. Firma / Einrichtung    Antragsgegenstand 

  

 

  

(Ort, Datum) (Unterschrift/en Eigentümer / Stempel) 
1Diejenige natürliche Person, deren personenbezogene Daten von der Stadt / Gemeinde verarbeitet werden. 


